
ANHANG III

Sicherheitsmanagementsysteme

1. Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem

Alle wichtigen Elemente des Sicherheitsmanagementsystems müssen dokumentiert werden; insbeson-
dere wird die Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Organisation des Fahrwegbetreibers und des
Eisenbahnunternehmens beschrieben. Es beschreibt, auf welche Weise die Geschäftsleitung die Kon-
trolle in den verschiedenen Bereichen sicherstellt, das Personal und seine Vertreter auf allen Ebenen
einbezogen werden und die fortlaufende Verbesserung des Sicherheitsmanagementsystems gewährlei-
stet wird.

2. Wesentliche Bestandteile des Sicherheitsmanagementsystems

Die wesentlichen Bestandteile des Sicherheitsmanagementsystems sind

a) eine Sicherheitsordnung, die vom Unternehmensleiter genehmigt und dem gesamten Personal mit-
geteilt wird;

b) die Organisation betreffende qualitative und quantitative Ziele zur Erhaltung und Verbesserung
der Sicherheit sowie Pläne und Verfahren für die Erreichung dieser Ziele;

c) Verfahren zur Einhaltung bestehender, neuer und geänderter Normen technischer und betriebli-
cher Art oder anderer Vorgaben, die

— in TSI oder

— in nationalen Sicherheitsvorschriften gemäß Artikel 8 und Anhang II oder

— in sonstigen einschlägigen Vorschriften oder

— in behördlichen Entscheidungen

festgelegt sind, sowie Verfahren, mit denen sichergestellt wird, dass die Normen und anderen
Vorgaben während der gesamten Lebensdauer des Materials und während des gesamten Betriebs
erfüllt werden;

d) Verfahren und Methoden für die Durchführung von Risikobewertungen und die Anwendung von
Maßnahmen zur Risikokontrolle für den Fall, dass sich aus geänderten Betriebsbedingungen oder
neuem Material neue Risiken für die Infrastruktur oder den Betrieb ergeben;

e) Schulungsprogramme für das Personal und Verfahren, die sicherstellen, dass die Qualifikation des
Personals aufrechterhalten und die Arbeit dementsprechend ausgeführt wird;

f) Vorkehrungen für einen ausreichenden Informationsfluss innerhalb der Organisation und gegebe-
nenfalls zwischen Organisationen, die dieselbe Infrastruktur nutzen;

g) Verfahren und Formate für die Dokumentierung von Sicherheitsinformationen und Bestimmung
von Kontrollverfahren zur Sicherung der Konfiguration von entscheidenden Sicherheitsinformatio-
nen;

h) Verfahren, die sicherstellen, dass Unfälle, Störungen, Beinaheunfälle und sonstige gefährliche Ereig-
nisse gemeldet, untersucht und ausgewertet werden und die notwendigen Vorbeugungsmaßnah-
men ergriffen werden;

i) Bereitstellung von Einsatz-, Alarm- und Informationsplänen in Absprache mit den zuständigen
Behörden;

j) Bestimmungen über regelmäßige interne Nachprüfungen des Sicherheitsmanagementsystems.
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